
aktueller Gesetzestext Kabinettentwurf
§ 4f Beauftragter für den Datenschutz
(1) – (2)

(3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Leiter der 

öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stelle unmittelbar zu 

unterstellen. Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem Gebiet 

des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung 

seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Die Bestellung zum 

Beauftragten für den Datenschutz kann in entsprechender 

Anwendung von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches, bei nicht-

öffentlichen Stellen auch auf Verlangen der Aufsichtsbehörde, 

widerrufen werden.

§ 4f Beauftragter für den Datenschutz
(1) - (2)

(3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Leiter der 

öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stelle unmittelbar zu 

unterstellen. Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem Gebiet 

des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung 

seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Die Bestellung zum 

Beauftragten für den Datenschutz kann in entsprechender 

Anwendung von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches, bei nicht-

öffentlichen Stellen auch auf Verlangen der Aufsichtsbehörde, 

widerrufen werden. Ist der Beauftragte für den Datenschutz 

Arbeitnehmer einer nach Absatz 1 Satz 1 verpflichteten Stelle, für 

die das Kündigungsschutzgesetz gilt, so ist die Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen 

vorliegen, welche die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus 

wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

berechtigen. Nach der Abberufung als Beauftragter für den 

Datenschutz ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der 

Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei denn, dass die 

verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. Zur Erhaltung der 



zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Fachkunde hat die 

verantwortliche Stelle dem Beauftragten für den Datenschutz die 

Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu 

ermöglichen und deren Kosten zu übernehmen.
§ 9a Datenschutzaudit (wird aufgehoben) → vgl. Datenschutzauditgesetz (DSAG)
§ 12 Anwendungsbereich
(1) - (3)

(4) Werden personenbezogene Daten für frühere, bestehende oder 

zukünftige dienst- oder arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse 

erhoben, verarbeitet oder genutzt, gelten anstelle der §§ 13 bis 16, 

19 bis 20 der § 28 Abs. 1 und 3 Nr. 1 sowie die §§ 33 bis 35, auch 

soweit personenbezogene Daten weder automatisiert verarbeitet 

noch in nicht automatisierten Dateien verarbeitet oder genutzt oder 

dafür erhoben werden. 

§ 12 Anwendungsbereich
(1) – (3)

(4) Werden personenbezogene Daten für frühere, bestehende oder 

zukünftige dienst- oder arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse 

erhoben, verarbeitet oder genutzt, gelten anstelle der §§ 13 bis 16, 

19 bis 20 der § 28 Absatz 1 und 2 Nummer 2 Buchstabe a sowie 

die §§ 33 bis 35, auch soweit personenbezogene Daten weder 

automatisiert verarbeitet noch in nicht automatisierten Dateien 

verarbeitet oder genutzt oder dafür erhoben werden. 
§ 28 Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für eigene 
Zwecke

(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln 

personenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die 

Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig

1. wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 

§ 28 Datenerhebung und -speicherung für eigene 
Geschäftszwecke

(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln 

personenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die 

Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig

1. wenn es der Zweckbestimmung eines rechtsgeschäftlichen oder 



vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffenen 

dient,

2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der 

verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der 

Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 

Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 

überwiegt, oder

3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder die 

verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass 

das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 

der Verarbeitung oder Nutzung gegenüber dem berechtigten 

Interesse der verantwortlichen Stelle offensichtlich überwiegt.

Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind die Zwecke, für 

die die Daten verarbeitet oder genutzt werden sollen, konkret 

festzulegen.

(2) Für einen anderen Zweck dürfen sie nur unter den 

Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 übermittelt 

oder genutzt werden.

(3) Die Übermittlung oder Nutzung für einen anderen Zweck ist 

rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen 

dient,

2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der 

verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der 

Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 

Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 

überwiegt, oder

3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder die 

verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass 

das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 

der Verarbeitung oder Nutzung gegenüber dem berechtigten 

Interesse der verantwortlichen Stelle offensichtlich überwiegt.

Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind die Zwecke, für 

die die Daten verarbeitet oder genutzt werden sollen, konkret 

festzulegen.

(2) Die Übermittlung oder Nutzung für einen anderen Zweck ist 

zulässig:

1. unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 

oder Nummer 3,



auch zulässig:

1. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten oder

2. zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche 

Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist, oder

3. für Zwecke der Werbung, der Markt- und Meinungsforschung, 

wenn es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten 

über Angehörige einer Personengruppe handelt, die sich auf

a) eine Angabe über die Zugehörigkeit des Betroffenen zu 

dieser Personengruppe,

2. soweit es erforderlich ist 

a) zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten oder

b) zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder 

öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten und 

kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 

schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 

Übermittlung oder Nutzung hat, oder

3. wenn es im Interesse einer Forschungseinrichtung zur 

Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das 

wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des 

Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem 

Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der 

Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit 

unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten für 

Zwecke des Adresshandels, der Werbung oder der Markt- oder 

Meinungsforschung ist zulässig, soweit der Betroffene nach 

Maßgabe des Absatzes 3a eingewilligt hat. Darüber hinaus ist die 

Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten zulässig, 



b) Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung,

c) Namen,

d) Titel,

e) akademische Grade,

f) Anschrift und

g) Geburtsjahr

beschränken und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der 

Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 

Übermittlung oder Nutzung hat, oder

4. wenn es im Interesse einer Forschungseinrichtung zur 

Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das 

wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des 

Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem 

Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck 

der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit 

unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. In den Fällen 

des Satzes 1 Nr. 3 ist anzunehmen, dass dieses Interesse besteht, 

wenn im Rahmen der Zweckbestimmung eines 

Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 

Vertrauensverhältnisses gespeicherte Daten übermittelt werden 

sollen, die sich 

1. auf strafbare Handlungen,

soweit es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste 

Daten über Angehörige einer Personengruppe handelt, die sich auf 

die Zugehörigkeit des Betroffenen zu dieser Personengruppe, 

seine Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung, seinen 

Namen, Titel, akademischen Grad, seine Anschrift und sein 

Geburtsjahr beschränken, und die Verarbeitung oder Nutzung

1. für Zwecke der Werbung für eigene Angebote oder der eigenen 

Markt- oder Meinungsforschung der verantwortlichen Stelle 

erforderlich ist, die diese Daten mit Ausnahme der Angabe zur 

Gruppenzugehörigkeit beim Betroffenen nach § 28 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 erhoben hat,

2. für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder 

Meinungsforschung gegenüber freiberuflich oder gewerblich 

Tätigen unter deren Geschäftsadresse erforderlich ist oder

3. für Zwecke der Spendenwerbung einer verantwortlichen Stelle 

erforderlich ist, wenn Spenden an diese gemäß § 10b Absatz 1 und 

§ 34g des Einkommenssteuergesetzes steuerbegünstigt sind.

Für Zwecke nach Satz 2 Nummer 1 darf die verantwortliche Stelle 

zu den dort genannten Daten weitere Daten hinzuspeichern. Die 

Nutzung personenbezogener Daten für Zwecke der Werbung oder 



2. auf Ordnungswidrigkeiten sowie

3. bei Übermittlung durch den Arbeitgeber auf 

arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse beziehen. 

der Markt- oder Meinungsforschung ist zudem zulässig, soweit sie 

zusammen mit Werbung oder Markt- oder Meinungsforschung 

nach Satz 2 Nummer 1 oder mit der Durchführung eines 

rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen 

Schuldverhältnisses nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erfolgt. Eine 

Verarbeitung oder Nutzung nach den Sätzen 2 bis 4 ist nur 

zulässig, soweit schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht 

entgegenstehen. Nach den Sätzen 1 bis 3 übermittelte Daten 

dürfen nur für den Zweck verarbeitet oder genutzt werden, für den 

sie übermittelt worden sind.

(3a) Wird die Einwilligung nach § 4a Absatz 1 Satz 3 in anderer 

Form als der Schriftform erteilt, hat die verantwortliche Stelle dem 

Betroffenen den Inhalt der Einwilligung schriftlich zu bestätigen, es 

sei denn, dass die Einwilligung elektronisch erklärt wird und die 

verantwortliche Stelle sicherstellt, dass die Einwilligung protokolliert 

wird und der Betroffene deren Inhalt jederzeit abrufen und die 

Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

Eine zusammen mit anderen Erklärungen erteilte Einwilligung ist 

nur wirksam, wenn der Betroffene durch Ankreuzen, durch eine 

gesonderte Unterschrift oder durch ein anderes, ausschließlich auf 

die Einwilligung in die Verarbeitung oder Nutzung der Daten für 

Zwecke des Adresshandels, der Werbung oder der Markt- oder 



(4) Widerspricht der Betroffene bei der verantwortlichen Stelle der 

Nutzung oder Übermittlung seiner Daten für Zwecke der Werbung 

oder der Markt- oder Meinungsforschung, ist eine Nutzung oder 

Übermittlung für diese Zwecke unzulässig. Der Betroffene ist bei 

der Ansprache zum Zweck der Werbung oder der Markt- oder 

Meinungsforschung über die verantwortliche Stelle sowie über das 

Widerspruchsrecht nach Satz 1 zu unterrichten; soweit der 

Ansprechende personenbezogene Daten des Betroffenen nutzt, die 

bei einer ihm nicht bekannten Stelle gespeichert sind, hat er auch 

sicherzustellen, dass der Betroffene Kenntnis über die Herkunft der 

Daten erhalten kann. Widerspricht der Betroffene bei dem Dritten, 

dem die Daten nach Absatz 3 übermittelt werden, der Verarbeitung 

oder Nutzung für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder 

Meinungsforschung, hat dieser die Daten für diese Zwecke zu 

Meinungsforschung bezogenes Tun zweifelsfrei zum Ausdruck 

bringt, dass er die Einwilligung bewusst erteilt.

(3b) Die verantwortliche Stelle darf den Abschluss eines Vertrags 

nicht von einer Einwilligung des Betroffenen nach Absatz 3 Satz 1 

abhängig machen, wenn dem Betroffenen ein anderer Zugang zu 

gleichwertigen vertraglichen Leistungen ohne die Einwilligung nicht 

oder nicht in zumutbarer Weise möglich ist.

(4) Widerspricht der Betroffene bei der verantwortlichen Stelle der 

Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung 

oder der Markt- oder Meinungsforschung, ist eine Verarbeitung 

oder Nutzung für diese Zwecke unzulässig. Der Betroffene ist bei 

der Ansprache und in den Fällen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

auch bei Begründung des rechtsgeschäftlichen oder 

rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses zum Zweck der 

Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung über die 

verantwortliche Stelle sowie über das Widerspruchsrecht nach Satz 

1 zu unterrichten; soweit der Ansprechende personenbezogene 

Daten des Betroffenen nutzt, die bei einer ihm nicht bekannten 

Stelle gespeichert sind, hat er auch sicherzustellen, dass der 

Betroffene Kenntnis über die Herkunft der Daten erhalten kann. 

Widerspricht der Betroffene bei dem Dritten, dem die Daten im 



sperren.

(5) – (8)

(9) Organisationen, die politisch, philosophisch, religiös oder 

gewerkschaftlich ausgerichtet sind und keinen Erwerbszweck 

verfolgen, dürfen besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 

Abs. 9) erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die 

Tätigkeit der Organisation erforderlich ist. Dies gilt nur für 

personenbezogene Daten ihrer Mitglieder oder von Personen, die 

im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßig Kontakte 

mit ihr unterhalten. 3Die Übermittlung dieser personenbezogenen 

Daten an Personen oder Stellen außerhalb der Organisation ist nur 

unter den Voraussetzungen des § 4a Abs. 3 zulässig. 4Absatz 3 Nr. 

2 gilt entsprechend. 

Rahmen der Zwecke nach Absatz 3 übermittelt „worden sind, der 

Verarbeitung oder Nutzung für Zwecke der Werbung oder der 

Markt- oder Meinungsforschung, hat dieser die Daten für diese 

Zwecke zu sperren. In den Fällen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

darf für den Widerspruch keine strengere Form verlangt werden als 

für die Begründung des rechtsgeschäftlichen oder 

rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses.

(5) - (8)

(9) Organisationen, die politisch, philosophisch, religiös oder 

gewerkschaftlich ausgerichtet sind und keinen Erwerbszweck 

verfolgen, dürfen besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 

Abs. 9) erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die 

Tätigkeit der Organisation erforderlich ist. Dies gilt nur für 

personenbezogene Daten ihrer Mitglieder oder von Personen, die 

im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßig Kontakte 

mit ihr unterhalten. 3Die Übermittlung dieser personenbezogenen 

Daten an Personen oder Stellen außerhalb der Organisation ist nur 

unter den Voraussetzungen des § 4a Abs. 3 zulässig. 4Absatz 2

Nummer 2 Buchstabe b gilt entsprechend. 
§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung zum 
Zweck der Übermittlung

§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung zum 
Zweck der Übermittlung



(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern oder Verändern 

personenbezogener Daten zum Zweck der Übermittlung, 

insbesondere wenn dies der Werbung, der Tätigkeit von 

Auskunfteien, dem Adresshandel oder der Markt- und 

Meinungsforschung dient, ist zulässig, wenn 

1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 

schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhebung, 

Speicherung oder Veränderung hat, oder

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen 

werden können oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen 

dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des 

Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Speicherung oder 

Veränderung offensichtlich überwiegt.

§ 28 Abs. 1 Satz 2 ist anzuwenden.

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke nach Absatz 1 ist 

zulässig, wenn

1. a) der Dritte, dem die Daten übermittelt werden, ein 

berechtigtes Interesse an ihrer Kenntnis glaubhaft dargelegt 

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern oder Verändern 

personenbezogener Daten zum Zweck der Übermittlung, 

insbesondere wenn dies der Werbung, der Tätigkeit von 

Auskunfteien, dem Adresshandel oder der Markt- oder 

Meinungsforschung dient, ist zulässig, wenn 

1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 

schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhebung, 

Speicherung oder Veränderung hat, oder

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen 

werden können oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen 

dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des 

Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Speicherung oder 

Veränderung offensichtlich überwiegt.

§ 28 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 bis 3b ist anzuwenden.

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke nach Absatz 1 ist 

zulässig, wenn 

1. der Dritte, dem die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes 

Interesse an ihrer Kenntnis glaubhaft dargelegt hat und



hat oder

b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste 

Daten nach § 28 Abs. 3 Nr. 3 handelt, die für Zwecke der 

Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung übermittelt 

werden sollen, und

2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 

schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat.

§ 28 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Bei der Übermittlung nach 

Nummer 1 Buchstabe a sind die Gründe für das Vorliegen eines 

berechtigten Interesses und die Art und Weise ihrer glaubhaften 

Darlegung von der übermittelnden Stelle aufzuzeichnen. 4Bei der 

Übermittlung im automatisierten Abrufverfahren obliegt die 

Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem die Daten übermittelt 

werden.

(3) – (5) 

2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 

schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat.

§ 28 Absatz 3 bis 3b gilt entsprechend. Bei der Übermittlung nach 

Nummer 1 Buchstabe a sind die Gründe für das Vorliegen eines 

berechtigten Interesses und die Art und Weise ihrer glaubhaften 

Darlegung von der übermittelnden Stelle aufzuzeichnen. 4Bei der 

Übermittlung im automatisierten Abrufverfahren obliegt die 

Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem die Daten übermittelt 

werden.

(3) - (5)

§ 33 Benachrichtigung des Betroffenen
(1) Werden erstmals personenbezogene Daten für eigene Zwecke 

ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist der Betroffene von 

§ 33 Benachrichtigung des Betroffenen
(1) Werden erstmals personenbezogene Daten für eigene Zwecke 

ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist der Betroffene von 



der Speicherung, der Art der Daten, der Zweckbestimmung der 

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und der Identität der 

verantwortlichen Stelle zu benachrichtigen. Werden 

personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der 

Übermittlung ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist der 

Betroffene von der erstmaligen Übermittlung und der Art der 

übermittelten Daten zu benachrichtigen. Der Betroffene ist in den 

Fällen der Sätze 1 und 2 auch über die Kategorien von Empfängern 

zu unterrichten, soweit er nach den Umständen des Einzelfalles 

nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss. 

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn 

(Nr. 1 – 7)

8.die Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung 

gespeichert sind und

a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind, 

soweit sie sich auf diejenigen Personen beziehen, die diese 

Daten veröffentlicht haben, oder

b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste 

Daten handelt (§ 29 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b)

und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen 

der Speicherung, der Art der Daten, der Zweckbestimmung der 

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und der Identität der 

verantwortlichen Stelle zu benachrichtigen. Werden 

personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der 

Übermittlung ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist der 

Betroffene von der erstmaligen Übermittlung und der Art der 

übermittelten Daten zu benachrichtigen. Der Betroffene ist in den 

Fällen der Sätze 1 und 2 auch über die Kategorien von 

Empfängern zu unterrichten, soweit er nach den Umständen des 

Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss. 

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn 

(Nr. 1 – 7)

8. die Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung 

gespeichert sind und

a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind, 

soweit sie sich auf diejenigen Personen beziehen, die diese 

Daten veröffentlicht haben, oder

b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste 

Daten handelt (§ 29 Absatz 2 Satz 2)

und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen 



Fälle unverhältnismäßig ist.

Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen 

Voraussetzungen von einer Benachrichtigung nach Satz 1 Nr. 2 bis 

7 abgesehen wird. 

Fälle unverhältnismäßig ist.

Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen 

Voraussetzungen von einer Benachrichtigung nach Satz 1 Nr. 2 bis 

7 abgesehen wird. 
§ 42 Datenschutzbeauftragter der Deutschen Welle § 42 Datenschutzbeauftragter der Deutschen Welle

§ 42a Informationspflicht bei unrechtmäßiger 
Kenntniserlangung von Daten
Stellt eine nichtöffentliche Stelle im Sinne des § 2 Absatz 4 oder 

eine öffentliche Stelle nach § 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 fest, 

dass bei ihr gespeicherte

1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Absatz 9),

2. personenbezogene Daten, die einem Berufsgeheimnis 

unterliegen,

3. personenbezogene Daten, die sich auf strafbare Handlungen 

oder Ordnungswidrigkeiten oder den Verdacht strafbarer 

Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten beziehen oder

4. personenbezogene Daten zu Bank- oder Kreditkartenkonten



unrechtmäßig übermittelt oder auf sonstige Weise Dritten 

unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind und drohen 

schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder 

schutzwürdigen Interessen der Betroffenen, hat sie dies nach den 

Sätzen 2 bis 5 unverzüglich der zuständigen Aufsichtsbehörde 

sowie den Betroffenen mitzuteilen. Die Benachrichtigung des 

Betroffenen muss unverzüglich erfolgen, sobald angemessene 

Maßnahmen zur Sicherung der Daten ergriffen worden oder nicht 

unverzüglich erfolgt sind und die Strafverfolgung nicht mehr 

gefährdet wird. Die Benachrichtigung der Betroffenen muss eine 

Darlegung der Art der unrechtmäßigen Kenntniserlangung und 

Empfehlungen für Maßnahmen zur Minderung möglicher 

nachteiliger Folgen enthalten. Die Benachrichtigung der 

zuständigen Aufsichtsbehörde muss zusätzlich eine Darlegung 

möglicher nachteiliger Folgen der unrechtmäßigen 

Kenntniserlangung und der von der Stelle daraufhin ergriffenen 

Maßnahmen enthalten. Soweit die Benachrichtigung der 

Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde, 

insbesondere aufgrund der Vielzahl der betroffenen Fälle, tritt an 

ihre Stelle die Information der Öffentlichkeit durch Anzeigen, die 

mindestens eine halbe Seite umfassen, in mindestens zwei 

bundesweit erscheinenden Tageszeitungen. Eine 

Benachrichtigung, die der Benachrichtigungspflichtige erteilt hat, 



darf in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen ihn oder einen in § 52 

Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen des 

Benachrichtigungspflichtigen nur mit Zustimmung des 

Benachrichtigungspflichtigen verwendet werden.
§ 43 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, eine 

Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

macht,

2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung 

mit Satz 3 und 6, einen Beauftragten für den Datenschutz nicht, 

nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bestellt,

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig 

§ 43 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, eine 

Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

macht,

2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung 

mit Satz 3 und 6, einen Beauftragten für den Datenschutz nicht, 

nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bestellt,

2a. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht gewährleistet, dass die 

Datenübermittlung festgestellt und überprüft werden kann,

2b. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise erteilt,

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig 



oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass der 

Betroffene Kenntnis erhalten kann,

(Nr. 4 – 11)

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

(Nr. 1 – 4)

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in 

Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, 

die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, indem er sie an 

Dritte weitergibt, oder

6. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2 die in § 30 Abs. 1 Satz 1 

bezeichneten Merkmale oder entgegen § 40 Abs. 2 Satz 3 die in § 

40 Abs. 2 Satz 2 bezeichneten Merkmale mit den Einzelangaben 

oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass der 

Betroffene Kenntnis erhalten kann,

3a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine strengere Form verlangt,

(Nr. 4 – 11)

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

(Nr. 1 – 4)

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in 

Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, 

die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, indem er sie an 

Dritte weitergibt, oder

5a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung 

oder der Markt- oder Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt,

6. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2 die in § 30 Abs. 1 Satz 1 

bezeichneten Merkmale oder entgegen § 40 Abs. 2 Satz 3 die in § 

40 Abs. 2 Satz 2 bezeichneten Merkmale mit den Einzelangaben 



zusammenführt.

(2)

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 1 mit einer 

Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den Fällen des 

Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu zweihundertfünfzigtausend 

Euro geahndet werden. 

zusammenführt oder

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig macht

(2)

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 1 mit einer 

Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 

mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro geahndet 

werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der 

Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 

Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so 

können sie überschritten werden.
§ 46 Weitergeltung von Begriffsbestimmungen § 46 Weitergeltung von Begriffsbestimmungen

§47 Übergangsregelung
Für die Verarbeitung und Nutzung vor dem 1. Juli 2009 erhobener 

Daten ist § 28 in der bis dahin geltenden Fassung bis zum 1. Juli 

2012 weiter anzuwenden.
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